
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 Oö. VCHF 10 C § 11
 Oö. VCHF 10 C - V Chancengleichheitsprogramm für die Hauptleistung Frühförderung

gemäß § 10 Oö. ChG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Dieses Chancengleichheitsprogramm ist von der Landesregierung regelmäßig, erstmals spätestens nach drei Jahren ab

dessen Erlassung, auf ihre Wirksamkeit zur Erreichung des Ziels der Planung zu überprüfen und gegebenenfalls den

sich geänderten rechtlichen und sachlichen Rahmenbedingungen anzupassen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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